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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Privatrecht

In der Vernehmlassung stiess die Wiedereinführung von Doppelnamen auf
grossmehrheitliche Zustimmung. Von 45 stellungnehmenden Akteuren sprachen sich 39
dafür aus – darunter 21 Kantone, die vier stellungnehmenden Parteien Die Mitte, FDP,
SP und SVP sowie einige Frauenorganisationen, religiöse Vereinigungen und
Fachorganisationen aus dem Zivilstandswesen. Mit dem Doppelnamen könne sowohl
dem Prinzip der Unveränderbarkeit des eigenen Namens als auch dem Bedürfnis nach
einem gemeinsamen Familiennamen als Ausdruck der Familienzusammengehörigkeit
Rechnung getragen werden, so der Tenor im Ergebnisbericht der Vernehmlassung. Die
fünf Kantone Glarus, Obwalden, Wallis, Zug und Zürich sowie die EKF lehnten die
Vorlage hingegen ab. Sie kritisierten, dass das Namensrecht, das mit der Abschaffung
der Doppelnamen 2013 möglichst einfach und transparent gestaltet worden sei, wieder
verkompliziert würde. Das geltende Recht habe sich bewährt und es bestehe kein
Handlungsbedarf. Die EKF monierte, die Wiedereinführung des Doppelnamens stärke
die Gleichstellung nicht – wie in den befürwortenden Stellungnahmen oft gelobt –,
sondern stärke im Gegenteil die Geschlechterstereotypen. Sie plädierte daher für die
vollständige Abschaffung der Familiennamen.
Sehr unterschiedliche Ansichten bestanden über die konkrete Umsetzung des
Vorhabens. Von den zwei Varianten, die im Vorentwurf zur Diskussion gestellt wurden,
erhielt die «grosse Lösung», die grosse Flexibilität in der Namenswahl erlauben würde,
mehr Zuspruch als die «kleine Lösung», die einer Rückkehr zur Regelung vor 2013
entspräche. An beiden Vorschlägen wurde indes auch Kritik geübt, weil sie zu eng bzw.
zu offen gefasst seien. Die Hälfte der Vernehmlassungsteilnehmenden forderte
überdies, dass mit der Revision auch die Namensführung der Kinder angepasst werden
sollte, was im Vorentwurf nicht vorgesehen war. Es wurde argumentierte, dass zu
vermeiden sei, dass Kinder nicht gleich heissen wie ihre beiden Eltern; mit der
vorgeschlagenen «grossen Lösung» könnten nämlich beide Eltern einen Doppelnamen
tragen, die Kinder jedoch nicht.
Weiter wurden im Vorentwurf drei Varianten zur Debatte gestellt, wie künftig mit den
bisher nicht amtlichen, aber gewohnheitsrechtlich genutzten Allianznamen – bei denen
der Ledigname mit Bindestrich hinten angefügt wird – umgegangen werden soll. Hierbei
sprachen sich fast gleich viele Teilnehmende für die Beibehaltung des Status quo
(Allianzname kann im Ausweis eingetragen werden, ist aber nicht amtlicher Name) aus,
wie die Variante befürworteten, dass künftig nur noch der amtliche Name im Ausweis
geführt werden kann, wobei bestehende Allianznamen neu zum amtlichen Namen
gemacht werden könnten. Ein Mittelweg, der bestehende Allianznamen unberührt
lassen wollte, während unter dem neuen Recht Verheiratete nur noch den amtlichen
Namen im Ausweis führen könnten, fiel in der Vernehmlassung hingegen klar durch. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.01.2023
KARIN FRICK

Institutionen und Volksrechte

Parlamentsmandat

Ende März veröffentlichte die SPK-SR den Bericht zur Vernehmlassung der Umsetzung
der vier Standesinitiativen (ZG: 19.311, BL: 20.313, LU: 20.323, BS: 21.311), die eine
bessere Vereinbarkeit von Mutterschaft und Parlamentsmandat verlangen. Konkret
sollen Frauen nach der Geburt eines Kindes ihre Mutterschaftsentschädigung nicht
mehr verlieren, wenn sie ein politisches Legislativmandat wahrnehmen. Aktuell erlischt
der Anspruch, wenn eine Erwerbstätigkeit wieder aufgenommen wird, wozu auch die
Arbeit als Parlamentarierin gezählt wird. Dies führt dazu, dass gewählte
Parlamentarierinnen entweder nicht an Sitzungen teilnehmen oder aber den Auftrag
der Wählenden wahrnehmen, dadurch aber auf ihre Entschädigung verzichten müssen.
Dies soll mit einer Revision des Erwerbsersatzgesetzes geändert werden. Die Vorlage
sieht vor, dass eine Teilnahme an Plenar- oder Kommissionssitzungen auf allen drei
föderalen Ebenen durch eine Frau – Männer bzw. Vaterschaftsurlaubsregelungen
wurden explizit ausgenommen – deren Anspruch auf Mutterschaftsentschädigung nicht
mehr beeinträchtigt, es sei denn, es bestehe eine Stellvertretungslösung.

Die Mehrheit der 53 eingegangenen Stellungnahmen in der Vernehmlassung

STANDESINITIATIVE
DATUM: 31.03.2023
MARC BÜHLMANN
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unterstützten den Umsetzungsvorschlag. Von den 25 antwortenden Kantonen (GR hatte
auf eine Stellungnahme verzichtet), sprachen sich 18 dafür aus, Aargau, Nidwalden und
Genf wollten die Einschränkung durch die Stellvertreterlösungen streichen und
Solothurn wollte nicht bloss Plenar- und Kommissionssitzungen, sondern sämtliche mit
einem Mandat verbundenen Tätigkeiten aufführen. Gegen die Vorlage stellten sich
Appenzell Ausserrhoden, Thurgau und Schwyz, die eine Aufweichung des
Mutterschutzes befürchteten: Die Regelung könnte dazu führen, dass sich Mütter mit
einem politischen Mandat verpflichtet fühlten, ihren Mutterschaftsurlaub zu
unterbrechen, so die Begründung. EVP, FDP, GLP, GP, Mitte und SP begrüssten die
geplante Umsetzung, die SVP lehnte sie ab, weil sie eine Besserbehandlung von
Politikerinnen gegenüber anderen berufstätigen Frauen bedeute. Umstritten war die
Vorlage bei den Verbänden. Bei den Gewerkschaften begrüsste der SGB die Vorlage
grundsätzlich, warnte aber vor weiteren Lockerungen; Travail.Suisse stellte sich gegen
jegliche Lockerung des Mutterschutzes und lehnte die Vorlage ab. Die
Arbeitgeberverbände (SAV und SGV) kritisierten die Ungleichbehandlung und forderten
eine Lockerung der Kriterien für Mutterschaftsurlaub für alle Frauen, standen der
Vorlage also eher ablehnend entgegen. Verschiedene Frauenverbände (AllianceF, SKG
und SVF) begrüssten die Vorlage zwar, verlangten aber weitere Flexibilisierungen
hinsichtlich zeitlicher Gestaltung des Mutterschaftsurlaubs generell und einen Verzicht
auf die Ausnahme hinsichtlich Stellvertretungsregelung. Es könne bei
Kommissionssitzungen, die häufig Stellvertretungsregelungen kennen, wichtig sein,
persönlich anwesend zu sein. 
Die SPK-SR beschloss aufgrund der Vernehmlassungsresultate, an der ursprünglichen
Lösung festzuhalten und lediglich die Teilnahme an Kommissions- und Plenarsitzungen
zu regeln, im Falle von möglichen Stellvertretungslösungen aber keine Ausnahmen zu
machen. Die Vorlage geht in die parlamentarische Beratung. 2

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Krankenversicherung

In Erfüllung einer Motion der SGK-SR (Mo. 18.4091) legte der Bundesrat im Mai 2021 die
Botschaft zum Bundesgesetz über die Regulierung der
Versicherungsvermittlertätigkeit in der OKP und den Zusatzversicherungen vor. Wie
von der Motion vorgesehen, soll der Bundesrat im Sinne der Selbstregulierung
Branchenlösungen der Krankenversicherungen im Bereich der Vermittlertätigkeit
allgemeinverbindlich erklären können, wenn sie von Versicherungen eingereicht
werden, die mindestens zwei Drittel aller Versicherten in der Schweiz abdecken.
Dadurch würden die Bestimmungen auch für Versicherungen, die der Vereinbarung
nicht beigetreten sind, obligatorisch. Solche Regelungen sind vorgesehen bezüglich
eines Verbots der Telefonwerbung bei Personen, die nie bei der fraglichen
Versicherung versichert waren, bezüglich der Ausbildung der Vermittlerinnen und
Vermittler, einer Einschränkung ihrer Entschädigungen und der Notwendigkeit von
unterschriebenen Beratungsprotokollen. 

Zwischen Mai und September 2020 hatte der Bundesrat dazu eine Vernehmlassung
durchgeführt, bei der 84 Stellungnahmen eingingen. Vollständig einverstanden mit dem
Gesetz zeigten sich 13 Kantone (AI, AR, BE, BL, NE, NW, OW, SO, TG, TI, UR, VS, ZG), die
CVP sowie der Schweizerische Verband der Versicherungsgeneralagenten. Vollständig
abgelehnt wurde sie von Economiesuisse und dem Gewerbeverband, dem
Schweizerischen Konsumentenforum kf und verschiedenen Versicherungsbrokern. Die
übrigen Akteure anerkannten jeweils den Regulierungsbedarf, empfanden den Entwurf
aber als zu weitgehend (FDP, SVP, Bauernverband, Centre Patronal und verschiedene
Versicherer sowie Curafutura und Santésuisse) respektive als zu wenig weitgehend
(Kantone AG, BS, GE, JU, LU, VD; SP, Grüne, Gewerkschaftsbund, Konsumentenverbände
FRC und SKS, Ombudsstelle Krankenversicherung). 
Die Organisationen, welchen der Entwurf zu weit ging, kritisierten insbesondere die
Definition der Vermittlertätigkeit, bei der der Bundesrat neben den externen auch die
internen Vermittlerinnen und Vermittler berücksichtigt. Kritisiert wurde auch das
vorgesehene Sanktionssystem und der vorgeschriebene Ausbildungsstandard, da dieser
nicht durch das SBFI überprüft werde. Zudem wurde die Notwendigkeit eines neuen
Gesetzes von verschiedenen Teilnehmenden verneint und eine Beeinträchtigung der
Wettbewerbsfähigkeit von kleinen Versicherungen befürchtet. Weiterführende
Forderungen waren hingegen eine Muss- statt einer Kann-Bestimmung zum Abschluss

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.05.2021
ANJA HEIDELBERGER
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einer Vereinbarung sowie die Schaffung einer subsidiären Kompetenz des Bundesrates,
wenn die Versicherungen keine gemeinsame Vereinbarung erzielen. 3

Wie er ein Jahr zuvor angekündigt hatte, empfahl der Bundesrat die Prämien-
Entlastungs-Initiative in seiner im September 2021 publizierten Botschaft zur
Ablehnung und stellte ihr einen indirekten Gegenvorschlag gegenüber. Er wolle das
Anliegen der Initiative, die «Bevölkerung bei den Prämien zu entlasten», im Rahmen des
KVG umsetzen, eine Verfassungsänderung sei dafür nicht notwendig. So wolle er dafür
sorgen, dass die Anteile verschiedener Kantone an der Prämienverbilligung nicht weiter
sinken. Demnach soll zukünftig ein Mindestbeitrag für die Kantone in Abhängigkeit der
Bruttokosten der OKP für die im Kanton Versicherten sowie in Abhängigkeit der mit den
Prämienverbilligungen verbleibenden Belastung der Versicherten festgesetzt werden. 
In der dazu durchgeführten Vernehmlassung mit 57 Teilnehmenden, unter anderem der
GDK, der SODK, allen Kantonen, sechs Parteien sowie verschiedenen Verbänden, war
der Gegenvorschlag auf geteilte Meinungen gestossen. Ihre Unterstützung sagten die
Kantone Waadt und Tessin, die SP und die Grüne Partei, der Gewerkschaftsbund sowie
verschiedene Konsumenten- und andere Verbände zu und auch die FDP, die Mitte, die
EVP und die Versichererverbände begrüssten gemäss Botschaft den Vorentwurf.
Ablehnend reagierten elf Kantone (AR, BL, GL, LU, NW, OW, SG, SZ, UR, ZG, ZH), die SVP
und der Gewerbeverband. Alternativvorschläge machten die CLASS, welche die
Bundesbeiträge nach deren Bedarf an die Kantone verteilen wollte, und die GDK, die
alle kantonalen Beiträge an die Prämien, auch diejenigen über die Sozialhilfe oder die
EL, zur Berechnung des Mindestanteils einbeziehen wollte. 4

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 17.09.2021
ANJA HEIDELBERGER

Soziale Gruppen

Migrationspolitik

Im Oktober 2022 veröffentlichte der Bundesrat einen Ergebnisbericht zur
Vernehmlassung eines Vorentwurfs zur Änderung des AIG. Die Gesetzesänderung
beabsichtigt die Einführung erleichterter Zulassungsbedingungen in den Arbeitsmarkt
für Personen ohne Schweizer Pass aber mit Schweizer Hochschulabschluss. 23 von 25
stellungnehmenden Kantonen stimmten dem Entwurf zu, während sich lediglich der
Kanton Zug dagegen positionierte und der Kanton Bern der Vorlage nur unter der
Bedingung Unterstützung zusagte, dass die Zulassung und der Aufenthalt tatsächlich an
die Erwerbstätigkeit geknüpft werde. Der Kanton Zug bemängelte, dass die
beabsichtigte Gesetzesänderung eine zu breite Bevölkerungsgruppe umfasse. Die FDP,
die GLP und die Mitte unterstützten den Gesetzesentwurf vollends, die SP lediglich im
Grundsatz und die SVP sprach sich vehement dagegen aus, da dadurch die
Nettozuwanderung erhöht werden würde. Die SP war der Ansicht, dass die Hürden im
vorliegenden Entwurf zu hoch gefasst seien und nicht nur Arbeitnehmende mit
Hochschulabschluss berücksichtigt werden sollten. Weiter äusserten auch
Dachverbände der Wirtschaft, namentlich der SAV, der SGV, der SGB und
economiesuisse, Unterstützung für den Vernehmlassungsentwurf. Für Travail.Suisse
fehlte hingegen in der Vorlage eine Einschätzung, welchen Einfluss die
Gesetzesänderung in Zukunft auf den Schweizer Arbeitsmarkt haben könnte. Daneben
bekundeten 32 interessierte Kreise Interesse an der Vorlage und begrüssten diese –
darunter Organisationen aus dem Hochschul- und Wirtschaftsbereich und dem
Gastgewerbe.
Obschon ein Grossteil der Vernehmlassungsteilnehmenden die Vorlage also im Grunde
unterstützte, wurde Kritik am Entwurf geäussert. Während eine Reihe von
Teilnehmenden begrüsste, dass die Motion Dobler (fdp, SG; Mo. 17.3067) im Rahmen
einer Änderung des AIG durchgesetzt werde, wünschte sich die FDP angesichts der
zeitlichen Dringlichkeit lieber eine Umsetzung auf Verordnungsstufe. Unter anderem
äusserte der SGB Bedenken, dass die Schweiz mit entsprechenden Bestimmungen ihren
Status als «Brain-Drain-Profiteurin» weiter verstärken könnte und wünschte sich eine
verstärkte Zusammenarbeit mit von Brain-Drain betroffenen Staaten sowie
entsprechende bilaterale Austauschprogramme. Die SVP dagegen forderte, dass diese
Personengruppe weiterhin in das Gesamtkontingent an erteilten
Aufenthaltsbewilligungen fallen solle, ausländische Studierende mindestens die Hälfte
der Kosten für das Studium selber tragen müssen und die erleichterte Zulassung zum
Schweizer Arbeitsmarkt ausschliesslich Absolvierenden aus dem MINT-Bereich offen
stehen solle. Tourismus- und Gastgewerbeorganisationen sowie Hotelfachschulen
schliesslich schlugen vor, den Geltungsbereich der Änderung auf «Ausländerinnen und
Ausländern mit Schweizer Abschluss der Tertiärstufe» auszuweiten, statt sich lediglich

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.10.2022
VIKTORIA KIPFER
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auf Hochschulabsolventinnen und -absolventen zu konzentrieren. 5

Mitte Juni 2023 präsentierte die SPK-NR ihren Entwurf einer Änderung des
Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (AIG)
zur Beseitigung der Inländerinnen- und Inländerdiskriminierung beim
Familiennachzug. Dieser sah vor, dass neu auch weitere, aus Drittstaaten stammende
Familienangehörige von Schweizerinnen und Schweizern nicht mehr länger über eine
dauerhafte Aufenthaltsbewilligung eines EU- oder EFTA-Staates verfügen müssen, um
die Kriterien für den Familiennachzug zu erfüllen. Bislang waren lediglich Ehegatten und
minderjährige Kinder von dieser Bestimmung ausgenommen gewesen. Neu wird für
inländische Personen der Familiennachzug von Drittstaatenangehörigen somit auch für
volljährige Kinder sowie für eigene Verwandte oder Verwandte des Ehegatten in
aufsteigender Linie (also primär für die Eltern des Ehegatten) möglich, sofern den
betroffenen Personen Unterhalt gewährt wird. 

Die im Rahmen der vorgängig durchgeführten Vernehmlassung eingegangenen 37
Stellungnahmen fielen mehrheitlich positiv aus. 19 von 24 Kantone begrüssten den
Entwurf, wenn auch einige darunter nicht ohne Vorbehalte oder Änderungswünsche.
Ablehnend zum Entwurf äusserten sich die Kantone Glarus, Luzern, Nidwalden,
Solothurn und Zug. Von den Parteien lehnte die SVP den Entwurf gänzlich ab, während
sich die anderen vier stellungnehmenden Parteien – die SP, die Grünen, die Mitte und
die FDP – im Grunde positiv zum Entwurf äusserten, wenngleich in zwei Fällen nicht
bedingungslos: Auf der einen Seite verlangte die FDP strengere Anforderungen an die
wirtschaftliche Eigenständigkeit der Nachziehenden, während die Grünen auf der
anderen Seite die Zulassungsbedingungen gar lockern wollten. Explizit keine
Stellungnahme abgeben wollten der SGV und der SAV, während andere interessierte
Kreise den Vorentwurf unterstützten – darunter etwa der SGB. Im Nachgang zur
Vernehmlassung hatte die Kommission die Bedingungen noch leicht verschärft, indem
sie die Integration als weitere mögliche Bedingung zum Erteilen oder Verlängern der
Aufenthaltsbewilligung in die Gesetzesrevision aufnahm. Innerhalb der Kommission
gingen die Meinungen über die an die Aufenthaltsbewilligung zu knüpfenden
Bedingungen jedoch auseinander. Auf der einen Seite wollte eine bürgerliche
Kommissionsminderheit die Bestimmungen weiter verschärfen, namentlich das
Kriterium zum Vorliegen einer bedarfsgerechten Wohnung, welches die bestehende
Pflicht des Zusammenlebens ablöst. Auf der anderen Seite beantragten linke
Kommissionsminderheiten die Streichung dieses Kriteriums sowie desjenigen zur
Möglichkeit, für den Familiennachzug eine Integrationsvereinbarung zu verlangen. 

Der Bundesrat äusserte sich in seiner Stellungnahme im August 2023 grundsätzlich
wohlwollend zum Entwurf. In Bezug auf die Integrationsvereinbarung hielt er jedoch
fest, dass dadurch eine erneute Ungleichbehandlung beim Familiennachzug von
Personen mit Schweizer Pass und Angehörigen der EU- und EFTA-Staaten geschaffen
würde. Dennoch erachtete er die Möglichkeit zum Abschluss von
Integrationsvereinbarungen als «sinnvoll», da mögliche Zusatzkosten für die
Sozialversicherungen und die Sozialhilfe durch die erwartete Zunahme an Personen
durch den erweiterten Familiennachzug nicht ausgeschlossen werden könnten. Der
Bundesrat wies in seiner Stellungnahme ebenfalls darauf hin, dass bislang keine
zuverlässigen Prognosen über das Ausmass der Zuwanderung durch die von der
Gesetzesänderung betroffenen Personen gemacht werden konnten. Nicht zuletzt
äusserte sich der Bundesrat zur Frage der Verfassungsmässigkeit und dabei
insbesondere zu dem durch Annahme der Masseneinwanderungsinitiative verankerten
Artikel 121a BV. Dabei wies er darauf hin, dass das Parlament vorgängig bereits in
«weitaus umfassenderen Bereichen» bei der Zuwanderung auf die Begrenzung durch
Kontingente und Höchstzahlen verzichtet hätte und die Zustimmung zur Vorlage keinen
Paradigmenwechsel markiere. Der Bundesrat beantragte also Eintreten auf die Vorlage,
wies das Parlament jedoch an, sich vor der Beschlussfassung vertieft mit der
Verfassungsmässigkeit sowie mit den vorhandenen statistischen Daten, namentlich mit
den Daten der kantonalen Behörden zu abgelehnten Gesuchen von Personen mit
Schweizer Pass, die dem EJPD nicht vorliegen würden, auseinanderzusetzen. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.06.2023
MARLÈNE GERBER
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Familienpolitik

Im Oktober 2023 präsentierte die SPK-NR in Umsetzung einer eigenen
parlamentarischen Initiative ihren Entwurf zur Anpassung des Ausländer- und
Integrationsgesetzes (AIG), mit dem ausländische Opfer von häuslicher Gewalt
ausländerrechtlich besser geschützt werden sollen. Um zu verhindern, dass Opfer
gewalttätige Beziehungen aufrechterhalten, weil sie die Wegweisung aus der Schweiz
fürchten, beantragte die Kommission eine Änderung von Artikel 50 des AIG zur
Auflösung der Familiengemeinschaft. Dadurch sollte die bereits bestehende
Härtefallregelung, die die Erteilung oder Verlängerung der bisherigen
Aufenthaltsbewilligung auch nach der Trennung möglich macht, auf alle von häuslicher
Gewalt betroffenen Ausländerinnen und Ausländer ausgedehnt werden. Bis anhin
konnten nur ausländische Familienangehörige von Schweizer Bürgerinnen und Bürgern
sowie Personen mit einer Niederlassungsbewilligung von dieser Härtefallregel
profitieren. Darüber hinaus sollen neu auch nicht verheiratete Paare mitgemeint sein,
sofern sie im Konkubinat oder in einer eingetragenen Partnerschaft leben, ebenso wie
die Kinder dieser Personen. Nicht zuletzt soll es auch leichter werden, den Nachweis
für das Vorliegen von häuslicher Gewalt zu erbringen, was auch durch eine verstärkte
Kohärenz mit dem Opferhilfegesetz gelingen soll. 

In der Vernehmlassung war der Entwurf von einem Grossteil der 143 Teilnehmenden
befürwortet worden. Viele interessierte Kreise – darunter etwa Amnesty International,
verschiedene Hilfswerke und etliche Frauenhäuser – hoben hervor, dass die
Gesetzesanpassung mehr Rechtsgleichheit für Gewaltbetroffene sowie einen besseren
Opferschutz bringen würde. Etliche Vernehmlassungsteilnehmende betonten ferner,
dass das von der Schweiz ratifizierte Übereinkommen des Europarats zur Verhütung
und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Istanbul-Konvention)
damit besser eingehalten werden könnte. Sollte die Gesetzesänderung vom Parlament
angenommen werden, könnte folglich ein von der Schweiz angebrachter Vorbehalt zur
Istanbul-Konvention geprüft und gegebenenfalls gestrichen werden. Die meisten
Kantone sowie fünf von sechs stellungnehmenden Parteien (SP, Grüne, EVP, Mitte und
FDP) begrüssten den Vorentwurf; einige stellten sich jedoch gegen einzelne
Bestandteile daraus. Acht Kantone (AI, AR, BE, NW, OW, SO, TI, ZG) sowie die VKM
lehnten es generell ab, dass die Härtefallregelung auch neue Rechtsansprüche schaffe
für Personen, die zuvor keinen eigenständigen Rechtsanspruch auf eine
ausländerrechtliche Bewilligung hatten, da ihre Bewilligung ursprünglich mittels
Ermessensentscheid im Rahmen des Familiennachzugs erteilt worden war. Wenn aus
Ermessen in diesen Fällen ein Anspruch würde, widerspräche dies gemäss
Vernehmlassungsbericht «der Logik und der Systematik des Ausländerrechts, wonach
der nachziehende Ehegatte dem nachgezogenen Gatten nicht mehr Rechte verschaffen
könne, als er selbst besitzt». Die Kantone Freiburg und Neuenburg stellten sich nicht
generell gegen die Schaffung neuer Rechtsansprüche, sondern lediglich gegen
diejenigen bei der Erteilung von Kurzaufenthaltsbewilligungen an Personen, deren
Ehegatte über eine Kurzaufenthaltsbewilligung verfügt. Elf Kantone (AG, AI, AR, BE, BS,
FR, OW, SO, TG, TI, ZG), die VKM und die FDP störten sich ferner an der Bestimmung,
dass die Integrationskriterien bis drei Jahre nach Erteilen der eigenständigen
Aufenthaltsbewilligung gemäss Revision des Artikels 50 keinen Einfluss auf die
Verlängerung der Bewilligung haben sollen. Die Kommission wollte mit ebendieser
Regelung der schwierigen Situation, in der sich die betroffenen Personen befinden,
Rechnung tragen. Auch wenn die Integrationskriterien während dieses Zeitraums nicht
entscheidungsrelevant seien, sollen sie dennoch geprüft und die Integration bei Bedarf
gefördert werden, so die Kommission. Von den sechs stellungnehmenden Parteien
stellte sich lediglich die SVP gegen den Entwurf. Sie argumentierte, dass eine
Gesetzesrevision aufgrund der bestehenden Rechtsprechung und Verwaltungspraxis
weitgehend überflüssig sei. Eine Gesetzesanpassung wie die vorgesehene berge zudem
Missbrauchspotential, so die SVP abschliessend. 7
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